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1.0 Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 

 

Mit dem Bebauungsplan MOL463 "Am Zwetschenberg" werden folgende Planungsziele an-

gestrebt: 

• Schaffung von Planungsrecht für ca. 20 Einfamilienhäuser als lockere Siedlungser-

gänzung im Sinne einer Abrundung der Ortslage 

• Koordinierung der Wohngebietserschließung mit der Zufahrt zum Landhotel "Bur-

genblick" 

 

Vor diesem Hintergrund soll eine bauliche Entwicklung für Wohnungsbau erfolgen.  

 

Durch den Bebauungsplan MOL 463 "Am Zwetschenberg" soll das erforderliche Planungs-

recht für eine Siedlungsergänzung der Ortslage Molsdorf mit Einfamilienhäusern am west-

lichen Rand des Ortskerns Molsdorf geschaffen werden.  

  

Die Versiegelung der Bebauung wird in ihrem Umfang begrenzt. Für das Hauptgebäude ist 

eine maximal zulässige Grundfläche von 150 m2 und für die Nebenanlagen eine maximal zu 

versiegelnde Grundfläche von 125 m2 zulässig. 

 

 

Für die Belange des Umweltschutzes ist im Bebauungsplanverfahren gemäß § 2a BauGB eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

sind zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Das Ergeb-

nis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
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1.2 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

 

Das Gebiet des Bebauungsplanes MOL463 "Am Zwetschenberg" liegt am westlichen Orts-

rand von Molsdorf und befindet sich westlich angrenzend an die Bebauung der Marienthal-

straße und nördlich angrenzend an die Straße Am Zwetschenberg und wird entsprechend der 

Planzeichnung begrenzt.  

 

Folgende Flurstücke in der Gemarkung Molsdorf befinden sich innerhalb des Geltungsberei-

ches: 

 

Flur 7:   440/1, 441/1, 442/1, 443/1, 443/3, 445, 446/1, 446/5, 446/7, 446/10, 622, 645 

Flur 2  128/1  

 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 1,90 ha. Zur Lage und Umgrenzung des Gel-

tungsbereiches siehe Abbildungen 1 und 2. 

 

 

Die Flächen des Geltungsbereiches weisen eine differenzierte Flächennutzung auf. Im Wes-

ten des Geltungsbereiches sind Ackerflächen, landwirtschaftlich genutztes Intensivgünland 

und landwirtschaftliche Gewerbeflächen (alten Lagerhalle) vorhanden. Die in etwa mittig 

durch den Geltungsbereich verlaufende Straße ist die Zufahrtsstraße zum nördlich außer-

halb des Geltungsbereiches liegende Hotel. Östlich dieser Straße befinden sich Wohnbau-

flächen, brach liegende und verbuschte Gartenflächen sowie brach liegende Grünländer. 

 

 

 
Abbildung 1: Übersichtsplan zur Lage des Geltungsbereiches  

Kartengrundlage: topographische Karte 1:10000 Quelle: Grundkarte geoportal-th.de, 2022 

 
 

 

Lage Geltungsbereich 
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1.3 Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

 

Die im Geltungsbereich geplante Bebauung mit Einfamilienhäusern erfolgt beidseitig der 

Straße „Am Zwetschenberg“. Die Straße dient aktuell der Erschließung des nördlich gelege-

nen Hotels.  

Im Zuge der Erschließung des Geltungsbereiches erfolgt der Ausbau der Straße „Am Zwet-

schenberg, inkl. einer westlich der Straße gelegenen Retentionsmulde zur Versickerung des 

Regenwassers vor Ort. 

Die Versiegelung der Bebauung mit ca. 20 Einfamilienhäusern wird in ihrem Umfang be-

grenzt. Für das Hauptgebäude ist eine maximal zulässige Grundfläche von 150 m2 und für 

die Nebenanlagen eine maximal zu versiegelnde Grundfläche von 125 m2 zulässig. Die Dach-

flächen der Gebäude werden mit ein einer extensiven Begrünung versehen. 

Für die Wohnbebauung und Gärten im Bereich der Flurstücke 446/9 und 446/1 sind keine Än-

derungen der Flächennutzungen vorgesehen. 

Die vorhandene Feldscheune wird rückgebaut. Durch geplante Bebauung kommt es zu einer 

Neuversiegelung (zusätzliche Versiegelung) von 4.649 qm, davon 3.420 qm Dachfläche mit 

Dachbegrünung. 
 

 
Abbildung 2 Aktuelles Luftbild (2018) 
Quelle Luftbild: Offene Geodaten Thüringen, nicht maßstabsgerecht 

(Rot markiert der Geltungsbereich) 
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1.4 Planerische Vorgaben / Umweltziele der einschlägigen Fachgesetze und Fach-

pläne sowie deren Berücksichtigung im Flächennutzungsplan 

Plan Ziele Berücksichtigung im Bebauungs-

plan 

Landesentwicklungspro-

gramm 2025, 5. Juli 2014 

 

Die Thüringer Verordnung über 

das Landesentwicklungspro-

gramm (LEP 2025) wurde am 

04.07.2014 im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für den Freistaat 

Thüringen verkündet und ist 

am 05.07.2014 in Kraft getreten.  

In der darin enthaltenen Karte 

„Zentrale Orte und Infrastruktu-

ren“ ist Erfurt als Oberzentrum 

sowie ein Entwicklungskorridor 

im Umfeld der A 71 dargestellt. 
 

Gemäß Grundsatz 2.5.1 LEP soll in 

allen Landesteilen eine ausrei-

chende und angemessene Versor-

gung der Bevölkerung mit Wohn-

raum gesichert werden.   

  

Gemäß den Grundsätzen zur Sied-

lungsentwicklung 2.4.1 G und 2.4.2 

G des LEP soll sich die Flächeninan-

spruchnahme am gemeindebezo-

genen Bedarf orientieren und dem 

Prinzip „Nachnutzung vor Flächen-

neuinanspruchnahme" folgen.  

Die Mobilisierung von erschlosse-

nen Flächen hat Vorrang vor neuen 

Flächen. In diesem Falle erfolgt die 

Nachnutzung einer bereits vorhan-

denen Verkehrsfläche. Die Er-

schließung des Hotels erfolgt über 

die im Rahmen des Bebauungs-

plans auszubauende Straße "Am 

Zwetschenberg". Schon vor der Ein-

gemeindung von Molsdorf in die 

Stadt Erfurt (1994) war beidseitig 

dieser erforderlichen Erschlie-

ßungsstraße für das Hotel seitens 

der Gemeinde Molsdorf eine Einfa-

milienhausbebauung vorgesehen.  

Die geplante Bebauung erfolgt 

unter Berücksichtigung der 

Grundsätze der Landesentwick-

lung. 

 

Die bedarfsgerechte und verträg-

liche Nachnutzung des minderge-

nutzten Areals erfolgt in Überein-

stimmung mit den Leitvorstellun-

gen der Siedlungsentwicklung  

 

 

Regionalplan Mittelthürin-

gen, 01.08.2011 

In der Raumnutzungskarte des 

Regionalplans Mittelthüringen 

wird der Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes HOT729 als 

Siedlungsbereich Bestand aus-

gewiesen. 

 

 

Folgende Grundsätze bezüglich 

des Plangebietes bzw. der ge-

planten Nutzung genannt: 

Die Ausweisung von Wohnbau-

standorten im Siedlungsbereich 

entspricht den Vorgaben/Grunds-

ätzen der Regionalplanung. 
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Plan Ziele Berücksichtigung im Bebauungs-

plan 

Grundsatz G2-1 Durch Innenent-

wicklung, Revitalisierung 

von Siedlungskernen, Erhö-

hung der Flächenprodukti-

vität, Verbesserung der Inf-

rastruktureffizienz, Siche-

rung von Freiräumen und 

Freihaltung von Retentions-

flächen sowie durch inter-

kommunale Abstimmungen 

bzw. Zusammenarbeit soll 

ein Beitrag zur nachhalti-

gen Siedlungsentwicklung 

erreicht werden. 

G 2-2 Im Rahmen der Siedlungs-

entwicklung sollen die 

Funktionen Wohnen, Arbei-

ten, Versorgen und Erholen 

so geordnet werden, dass 

räumlich bedingter Ver-

kehrsaufwand reduziert 

und einer Zersiedelung der 

Landschaft entgegenge-

wirkt wird. 

 

Flächennutzungsplan Im seit Mai 2006 wirksamen FNP 

(Stand Neubekanntmachung vom 

14.07.2017) wurden die Flächen des 

Bebauungsplans MOL463 im We-

sentlichen als Wohnbaufläche (W) 

dargestellt. Der westliche Teil des 

Geltungsbereichs ist als Grünflä-

che ohne Zweckbestimmung und 

als Flache für die Landwirtschaft 

dargestellt.  

 

Aus den Darstellungen des FNP kann 

die Planungsabsicht, Baurecht für 

eine Wohnbebauung zu schaffen, 

entwickelt werden. Die Anforderun-

gen des Entwicklungs-gebotes wer-

den erfüllt. 

 

Die Grünstruktur im westlichen Gel-

tungsbereich wird durch die Gärten 

und den Festsetzungen zur privaten 

Grünfläche geschaffen. 

Landschaftsplan der LHS 

Erfurt (1997) 

 

Der Landschaftsplan Erfurt weist 

den Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes als landwirtschaftli-

che Flächen, landwirtschaftliche 

Gewerbeflächen und Wohnbauflä-

chen mit Gärten aus.  

Durch die geplante Bebauung erfolgt 

eine Umnutzung der Flächen. Dies ist 

eine Abweichung von der Bestands-

darstellung des Landschaftsplanes, 

die jedoch jüngeren Planungen zum 

Gebiet entspricht. 

Rahmenkonzept „Master-

plan Grün“ der Landes-

hauptstadt Erfurt 2015 

Im Rahmenkonzept zur Fort-

schreibung des Landschaftspla-

nes der Landeshauptstadt Er-

furt ist die Fläche des Geltungs-

bereiches als Dorflandschaft 

ausgewiesen.  

Als Leitbild für diese Land-

schaftseinheit ist wie folgt be-

schrieben: 

Die Dorflandschaften sind 

durch eine Nutzungs- und Bi-

otopvielfalt gekennzeichnet. 

Die Gewässer sind 

Die vorgesehene Bebauung des 

Geltungsbereiches entspricht 

dem Leitbild des Rahmenkonzep-

tes „Masterplan Grün“  

Durch die westlich gelegenen 

Gärten und die Ausweisung der 

westlich gelegenen privaten 

Grünfläche wird eine Eingrünung 

des Dorfrandes gewährleistet. 
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Plan Ziele Berücksichtigung im Bebauungs-

plan 

Identifikationspunkt und 

Aufenthaltsraum. Die Ränder 

haben einen sanften Über-

gang zur umgebenden Land-

schaft und sind in die dorti-

gen Vernetzungs-strukturen 

eingebunden. 

 

In der Karte Raumempfindlich-

keiten und –funktionen sind im 

Geltungsbereich folgende 

Raumempfindlichkeiten und –

funktionen: 

• Trinkwasserschutzgebiet 

• Fläche mit besonderer Bedeu-

tung für die Kalt- und Frisch-

luftversorgung 

• Teile des Geltungsbereiches 

liegen in einem Bereich von 

Böden mit besonderer natürli-

cher Ertragsfähigkeit 

 

Integriertes Stadtentwick-

lungskonzept Erfurt 2030 

17.10.2018 

Das integrierte Stadtentwick-

lungskonzept Erfurt 2030 

wurde am 17.10.2018 vom Stadt-

rat bestätigt.   

Im ISEK Erfurt 2030 werden un-

ter „Leitsätze 5.2. Wohnen und 

Städtebau“ in der Kategorie „Ei-

genentwicklung“ die ländli-

chen Ortsteile zusammenge-

fasst, welche über ein gewisses 

infrastrukturelles Grundgerüst, 

teilweise mit Kapazitäten zur 

Versorgung weiterer Einwoh-

ner, verfügen. Über Baulücken-

schließungen und Arrondierun-

gen der Ortslagen hinaus ist je 

Ortsteil innerhalb von zehn Jah-

ren eine Siedlungsflächener-

weiterung von 5 % der beste-

henden Siedlungsfläche mög-

lich. Je nach den teilräumlichen 

Gegebenheiten ist eine gewisse 

Überschreitung dieser Entwick-

lungsgrenze denkbar. Eine 

übermäßige Flächenerweite-

rung ist jedoch zur Verhinde-

rung negativer Umweltauswir-

kungen und einer dispersen 

Siedlungsstruktur zu vermei-

den. Der Ortsteil Molsdorf 

wurde in diese Kategorie „Ei-

genentwicklung“ eingeordnet.  

 

 

 

 

Der Bebauungsplan MOL463 folgt 

dieser Zielsetzung für den Orts-

teil Molsdorf mit der Ausweisung 

der Entwicklungsfläche für Woh-

nungsbau im Rahmen der Eigen-

entwicklung.  
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Plan Ziele Berücksichtigung im Bebauungs-

plan 

Schutzgebiete Das Vorhaben betrifft flächen-

mäßig keine gemäß §§ 23 – 30 

des Bundesnaturschutzgesetz 

ausgewiesene Schutzgebiete, 

keine ergänzenden nach § 15 

des Thüringer Naturschutzge-

setz ausgewiesene Schutzge-

biete und keine Gebiete des Na-

tura-2000-Netzes.  

Die nächstgelegenen Natura 

2000 Schutzgebiete, das FFH-

Gebiet “Molsdorfer Schloßpark“ 

befindet sich in ca. 0,60 km Ent-

fernung. 

Im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes HOT729 befindet 

sich ein Wasserschutzgebiet 

(Trinkwasserschutzzone III).1 

Im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes befinden sich keine 

zu beachtenden Schutzgebiete. 

Denkmalschutz 

 

Die Ortslage Molsdorf verfügt 

über eine Vielzahl von Denkmä-

lern, sowohl als Bauliche Ge-

samtanlagen (Z.B. Schloss und 

Park) als auch einzelnen Kultur-

denkmäler.  

 

 

Der Geltungsbereich befindet 

sich nicht innerhalb jedoch in 

unmittelbarer Umgebung ein 

archäologischen Relevanzge-

biet, Zufallsfunde bei der Er-

schließung können nicht ausge-

schlossen werden. 

Im Geltungsbereich selbst und 

unmittelbar angrenzend finden 

sich keine Denkmäler. Eine Beein-

trächtigung der Ausgewiesenen 

Denkmäler und der Ortsstruktur 

wird durch die Lage des Geltungs-

bereiches ausgeschlossen. 

 

Archäologische Zufallsfunde wer-

den in der weiteren Planung be-

rücksichtigt. 

 

 

 

 

  

 
1 Kartendienst des TLUBN Karte Wasser- und Heilquellenschutzgebiete 
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2.0 Beschreibung und Bewertung der Umwelt sowie der Umweltauswirkungen 

2.1 Schutzgutbezogene Bestandsaufnahme, Prognose und Maßnahmen 

Tabelle 1 Bestandsaufnahme / Bewertung, Prognosen und Maßnahmen 

Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB   Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt 

Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes MOL463 liegt am west-

lichen Ortsrand der Ortslage Mols-

dorf. Die Flächen weisen eine diffe-

renzierte Flächennutzung auf. Im 

Westen des Geltungsbereiches sind 

Ackerflächen, landwirtschaftlich 

genutztes Intensivgünland und 

landwirtschaftliche Gewerbeflä-

chen (alten Halle) vorhanden. Die in 

etwa mittig durch den Geltungsbe-

reich verlaufende Straße ist die Zu-

fahrtsstraße zum nördlich außer-

halb des Geltungsbereiches lie-

gende Hotel. Östlich dieser Straße 

befinden sich Wohnbauflächen, 

brach liegende und verbuschte Gar-

tenflächen und brach liegende 

Grünländer. Alle Flächen des Gel-

tungsbereiches unterliegen durch 

ihre Ortsrandlage Vorbelastungen / 

Störungen. 

 

In Vorbereitung der Planung er-

folgte im Zeitraum 27. April bis 10. 

Oktober 2018 durch das Institut für 

biologische Studien Jörg Weipert 

aus Plaue eine faunistische Erfas-

sung der Fledermäuse und Vögel im 

Geltungsbereich des Bebauungs-

planes. Eine Aktualisierung der 

faunistischen Kartierung erfolgte 

bezüglich der Avifauna im Jahr 

2022. Zur Erfassung des potentiel-

len Vorkommens der Zauneidechse 

erfolgte im September 2022 eine 

dreiwöchige Fangeimeruntersu-

chung. 

 

Im Planungsraum wurden 4 Fleder-

mausarten nachgewiesen, 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung:  

Durch die Umsetzung der ge-

planten Baumaßnahme erfolgt 

eine Änderung der Flächennut-

zung innerhalb des Geltungs-

bereiches. 

Bauphase: 

Die Ausweisung von Wohnbau-

flächen im Geltungsbereich be-

wirkt eine erhebliche negative 

Änderung bezüglich der 

Schutzgüter Tiere / Pflanzen / 

biologische Vielfalt. Diese ne-

gative Auswirkung erfolgt 

durch die Flächenversiegelung, 

durch den Lebensraumentzug 

und durch die Umnutzung der 

Flächen. 

 

Betriebsphase: 

Im Bereich der Wohnbauflä-

chen verbleibt ein dauerhafter 

Flächenentzug und eine dauer-

hafte Beunruhigung, die Le-

bensräume werden durch die 

Nutzung als Wohnbauflächen 

geprägt. 

 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung:  

Ohne die geplante Baumaß-

nahme würden die Flächen 

weiterhin brachliegen, die Ge-

bäude verfallen und die Wie-

senflächen landwirtschaftlich 

genutzt werden.  

Die negativen Auswirkun-

gen der geplanten Bebau-

ung können durch die ge-

planten Vermeidungs- und 

Begrünungsmaßnahmen 

(siehe auch. Punkt 2.2.) ver-

mieden bzw. Kompensiert 

werden. 

 
Geplante Vermeidungs-

maßnahmen: 

• V1/saP (Zeitliche Be-

schränkung der Baufeld-

freimachung),  

• V2/saP (Baumkontrolle 

vor Fällungen) 

• V3/saP (Gebäudekon-

trolle vor Abrissbeginn) 

• V4/saP (Abfangen und 

Umsiedeln Zauneidech-

sen) 

• V5/saP (Schaffung Er-

satzlebensraum für Zau-

neiechsen) 

• V6/saP (Vogel-Nisthilfen 

Höhlen- und Halbhöh-

lenbrüter) 

• V7/saP (Fledermausquar-

tiere) 

• V8 (Insekten- und fleder-

mausfreundliche Be-

leuchtung) 

 

Geplante Begrünungsmaß-

nahmen (Kompensations-

maßnahmen): 

• Erhalt von Teilen des Ge-

hölzbestandes (E1). 

• Pflanzung von hoch-

stämmigen Laubbäumen 

• Eingrünung des Gel-

tungsbereiches 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

potentiell sind weitere 6 Fleder-

mausarten zu erwarten. 

Die Kartierungen und Potenzialab-

schätzung vor dem Hintergrund der 

Habitat-ausstattung des Planungs-

raumes erbrachte ein Gesamt-Ar-

tenpotenzial von 57 Vogelarten da-

runter 19 regelmäßige oder unregel-

mäßige Brutvogelarten im unmit-

telbaren Planungsraum. Bei den 

Brutvogelarten innerhalb des Pla-

nungsraumes handelt es sich durch-

weg um Arten, welche in Thüringen 

weit verbreitet und derzeit nicht 

bestandsbedroht sind. 

Eine dreiwöchige Fangeimerunter-

suchung im September 2022 er-

brachte den Nachweis einer indivi-

duenarmen Population der nach 

BNatSchG streng geschützten Zau-

neidechse (Lacerta agilis) im nord-

östlichen Teil des Planungsraumes. 

 

Die Abfrage der Linfos-Daten, die 

Geländekontrollen, die Daten-

recherchen und die Literaturaus-

wertungen erbrachten keine Hin-

weise oder Nachweise zu weiteren 

saP-relevanten Taxa (Farne, Flech-

ten, Flußkrebse, Lurche, Libellen, 

Weichtiere, Schmetterlinge, Käfer) 

im Planungsraum. Derartige Vor-

kommen sind auch nicht zu erwar-

ten, da geeignete Habitatstruktu-

ren im unmittelbar von der Bebau-

ung betroffenen Teil des Planungs-

raumes und wegen der anthropoge-

nen Einflüsse fehlen. 

Es befinden sich keine Schutzge-

biete gemäß §§ 23 – 30 des Bun-

desnaturschutzgesetz, keine nach § 

15 des Thüringer Naturschutzgesetz 

ausgewiesene Schutzgebiete und 

keine Gebiete des Natura-2000-

(Maßnahmen private 

Grünflächen – A1 und A2) 

• Renaturierung einer 

Streuobstwiese (externe 

Maßnahme M1) 

• Anlage einer extensiven 

Dachbegrünung auf den 

Hausdächern.  

 

Es wird eingeschätzt, dass 

durch die vorgesehenen 

Begrünungsmaßnahmen 

sich das Lebensraumange-

bot im Landschaftsraum 

nicht verschlechtert wird 

und langfristig das Arten-

spektrum, insbesondere 

der Vögel, Fledermäuse 

und Zauneidechsen, wei-

terhin Bestand hat.  
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Netzes im oder in der unmittelba-

ren Umgebung des Plangebietes. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB    Fläche / Boden 

Der Standort befindet sich im zent-

ralen Teil des Thüringer Beckens. 

Dieses wird von einer weitspanni-

gen Keupermulde gebildet. Die Ge-

steine des tieferen Untergrundes 

werden am Standort durch den Un-

teren Keuper sowie weichselzeitli-

chen r Löß, Lößlehm, Lößderivate, 

lößdominierte Fließerden be-

stimmt.2 

 

Die Böden des Geltungsbereichs 

sind ein sandiger Lehm und im Be-

reich des Mückenborns Lehm-Vega 

der Bebentäler.3 

 

Der ursprüngliche Boden ist im Gel-

tungsbereich nur noch in Teilberei-

chen vorhanden. Neben der Bebau-

ung der Flächen erfolgten auf allen 

Flächen eine landwirtschaftliche 

oder gärtnerische Nutzung. 

 

 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Durch die geplante Bebauung 

erfolgt anlagebedingt eine Flä-

chenversiegelungen und eine 

Flächenteilversiegelung.  

Bauphase: 

Die Ausweisung von Wohnbau-

flächen in einem bisher weit-

gehend unversiegelten Bereich 

hat erhebliche negative Aus-

wirkungen bezüglich der 

Schutzgüter Boden und Fläche. 

Diese negative Auswirkung er-

folgt durch die Flächenversie-

gelung und durch den Flächen-

entzug. 

Im Punkt 1.3 ist die geplante 

Neuversiegelung der darge-

stellt.  

 

In Bezug auf die gesamtstädti-

sche Situation von Erfurt sind 

aufgrund der geringen Flächen-

größe des Geltungsbereiches 

und der Vorbelastungen (vor-

handene Versiegelungen und 

landwirtschaftliche Nutzung) 

keine negativen Auswirkungen 

zu erwarten. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen der Schutzgüter Fläche 

/ Boden durch die Nutzung als 

Wohnbauflächen sind nicht er-

kennbar. 

 

Die negativen Auswirkun-

gen der geplanten Bebau-

ung wurden im Zuge der 

Planaufstellung betrach-

tet und durch folgende 

Maßnahmen minimiert 

und kompensiert: 
• Erhalt von Teilen des Ge-

hölzbestandes (Maßnah-

men E1). 

• Eingrünung des Geltungs-

bereiches (private Grün-

flächen – A1 und A2)  

• Externe Maßnahme zur 

Kompensation des Eingrif-

fes (Maßnahme M1). 

• Pflanzung von hochstäm-

migen Laubbäumen 

• Anlage einer extensiven 

Dachbegrünung auf den 

Hausdächern 

• Stellplätze und deren Zu-

fahrten sowie sonstige be-

festigte Flächen, Terrassen 

und Wege auf den Bau-

grundstücken sind mit Aus-

nahme der Überbrückungen 

der Retentionsmulden mit 

wasserdurchlässigen Mate-

rialien auszubilden.  

• Reduzierung der maximal 

möglichen Versiegelung 

auf ein Mindestmaß. 

 

Durch den Rückbau der Feld-

scheune, dem Erhalt der Ge-

hölzbestände, der Anlage der 

Grünflächen und der Dachbe-

grünungsflächen werden die 

Speicher-, Regler- und Le-

bensraumfunktionen des Bo-

dens erhalten, teilweise wie-

der hergestellt und insbeson-

dere in den Bereichen mit 

Gehölzpflanzungen verbes-

sert. Damit verbundenen ist 

 
2 Kartendienst des TLUBN Geologische Karte 
3 Kartendienst des TLUBN BGKK-100-Th 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung:  

Ohne die geplante Baumaß-

nahme würden die bisherigen 

Flächennutzungen weiterhin 

Bestand haben. Neue negative 

Auswirkungen auf die Schutz-

güter sind nicht erkennbar. 

 

eine Verbesserung des Bo-

dengefüges und der Was-

seraufnahme des Bodens. 

Durch die Anlage der Dach-

begrünung erfolgt eine Redu-

zierung bzw. Verzögerung 

des Regenwasserabflusses. 

Durch die Ausweisung von 

wasserdurchlässigen Belä-

gen und begrünbaren Belä-

gen werden Bodenfunktio-

nen im Minimum erhalten. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB     Wasser 

Im Plangebiet befinden sich keine 

oberirdischen Gewässer. Unmittel-

bar angrenzend zum Geltungsbe-

reich verläuft der Bachlauf des Mü-

ckenborn. Der Mückenborn ist ein 

kleines, nur temporär Wasser füh-

rendes Fließgewässer.  

 

Im Zuge der Baugrunderkundung4 

konnte bei den Feldarbeiten in kei-

nem Aufschluss bis zur Endteufe von 

max. 7,0 m unter der Geländeober-

kante Grundwasser angetroffen wer-

den. 

 

Entsprechend der Karte ‘Schutz-

funktion Grundwasserüberde-

ckung‘5 ist das Grundwasser vor Ein-

trägen von Schadstoffen mit dem 

Sickerwasser (z.B. aus Havarien 

durch Verkehrsunfällen) geschützt, 

die Sickerwasserverweilzeit be-

trägt 3 bis 10 Jahre. 

 

Die Grundwasserneubildungsrate 

im Geltungsbereich liegt mit 100 bis 

125 mm / Jahr im Thüringer Durch-

schnitt von 111 mm / Jahr6. 

 

 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Durch die geplante Bebauung 

erfolgt anlagebedingt eine Flä-

chenversiegelungen und eine 

Flächenteilversiegelung, die 

kann Auswirkungen auf die 

Grundwasserneubildung im 

Geltungsbereich haben. Eine 

direkte Beeinträchtigung oder 

Inanspruchnahme von Oberflä-

chengewässern erfolgt nicht. 

 

Bauphase: 

Verschmutzungen von Grund- 

oder Oberflächenwasser wäh-

rend der Bauphase werden 

beim heutigen Stand der Tech-

nik ausgeschlossen. 

Durch die Erhöhung der mögli-

chen Versiegelung verringert 

sich die potentiell mögliche 

Grundwasserneubildung und 

erhöht sich der Regenwasser-

abfluss.  

Im Punkt 1.3 ist die geplante 

Neuversiegelung der darge-

stellt.  

 

Der südlich entlang des 

Geltungsbereiches verlau-

fende Mückenborn wird 

von den geplanten Bau-

maßnahmen nicht betrof-

fen.  

Der Niederschlagswasser-

abfluss aus dem Geltungs-

bereich wird durch die vor-

gesehenen Maßnahmen 

zur Drosslung des Regen-

wasserabflusses (z.B. 

Gründächer, Zisternen und 

Retentionsmulde) gemin-

dert. Siehe dazu die Kon-

zeption zur Niederschlags-

wasserbeseitigung.7 Eine 

hydraulische Überlastung 

des Mückenbornes kann 

nicht erfolgen. 

Der zukünftige Abfluss 

wird gegenüber dem na-

türlichen Abfluss geringfü-

gig reduziert und damit 

die Grundwasserneubil-

dungsrate verbessert, die 

natürliche Verdunstung 

wird jedoch geringfügig 

reduziert. 

 

 
4 Vgs 2022 Gutachten Baugrund 
5 Quelle Kartendienste der TLUG Jena Karte Schutzfunktion Grundwasserüberdeckung Abruf 09/2018 
6 TLUG Grundwasserneubildung 1971 bis 2010 (http://www.tlug-jena.de) Stand 09/2018 
6 TLUG Grundwasserneubildung 1971 bis 2010 (http://www.tlug-jena.de) Stand 09/2018 
7 Ingenieurbüro Katzung GmbH 2023 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Das Planungsgebiet befindet sich 

vollständig innerhalb der Schutz-

zone III des festgesetzten Wasser-

schutzgebietes „Erfurter Wasser-

werke".  

 

 

Betriebsphase: 

Betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Was-

ser durch die Nutzung als 

Wohnbauflächen sind nicht er-

kennbar. 

 

 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Ohne die geplante Baumaß-

nahme würden die bisherigen 

Flächennutzungen weiterhin 

Bestand haben. Neue negative 

Auswirkungen auf die Schutz-

güter sind nicht erkennbar. 

 

Weitere Maßnahmen zur 

Verminderung der Beein-

trächtigungen des Schutz-

gut Wasser und zur Kom-

pensation dieser Beein-

trächtigungen sind gleich-

lautend wie die Maßnah-

men zum Schutzgut Bo-

den/Fläche. 

 

Im Wasserschutzgebiet 

gelten die Verbote und 

Nutzungsbeschränkungen 

der jeweiligen Beschlüsse 

der Wasserschutzgebiete. 

Darüber hinaus können 

sich bei bestimmten Bau-

maßnahmen in Abhängig-

keit vom Grad der Gefähr-

dung des Schutzzweckes 

erhöhte Anforderungen er- 

geben. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB      Klima / Luft  

Die Stadt Erfurt gehört zum Klima-

bereich Südostdeutsche Becken 

und Hügel. Die Region ist verhält-

nismäßig warm und trocken. Im 

langjährigen Mittel herrschen in Er-

furt folgende Klimacharakteristika 

vor: 

- Jahresniederschlagsmenge: 540 

bis 724 mm  

- mittlere Jahrestemperatur:   7,8 bis 

9,3°C°C  

- überwiegend vorherrschende 

Windrichtung in freien Lagen: Süd 

bis Südwest8 

 

Entsprechend der gesamtstädti-

schen Klimaanalyse „Klimagerech-

tes Flächenmanagement der Lan-

deshauptstadt Erfurt“9 befindet 

sich der Geltungsbereiche des Be-

bauungsplanes nicht im stadtkli-

matischen Einflussbereich, jedoch 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Durch die geplante Bebauung 

erfolgt anlagebedingt eine Flä-

chenversiegelungen und eine 

Flächenteilversiegelung.  

Bauphase: 

Die geplante Bebauung be-

wirkt auf Grund der geringen 

Neuversiegelung und der Lage 

des Geltungsbereiches keine 

Beeinträchtigungen der ge-

samtstädtischen Situation, be-

züglich einer Überwärmung 

von Flächen (siehe auch Punkt 

1.3.). 

 

Eine signifikante Erhöhung des 

Verkehrs und damit der Schad-

stoffbelastung im Planbereich 

Im Bebauungsplanverfah-

ren werden folgende Maß-

nahmen zur Vermeidung 

und Kompensation der Be-

einträchtigungen des 

Schutzgutes Klima/Luft 

ausgewiesen: 

• Erhalt von Teilen des Ge-

hölzbestandes (Maßnah-

men E1). 

• Eingrünung des Gel-

tungsbereiches (private 

Grünflächen – A1 und A2)  

• Pflanzung von hochstäm-

migen Laubbäumen 

• Anlage einer extensiven 

Dachbegrünung auf den 

Wohngebäuden 

 

Durch den Erhalt der vor-

handenen 

 
8 TLUG Umwelt regional, http://www.tlug-jena.de/ Stand 01.2020 
9 INKEK 2018, Planungshinweiskarte 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

innerhalb einer Klimaschutzzone 

1a. Ordnung und einer Übergangs-

zone mit eingeschränkter Belüf-

tung.  

 

Die Klimaschutzzone 1a 
sind die Flächen mit hoher 
Schutzbedürftigkeit außer-
halb des stadtklimatischen 
Einflussbereiches. Sie um-
fasst die wichtigsten Belüf-
tungsbereiche für die Kern-
stadt und die wichtigsten 
Kaltluftentstehungsgebiete 
und Luftleitbahnen für die 
Ortsteile. Die Kaltluft fließt 
nicht in die Kernstadt, da-
her ist der klimatische Ein-
fluss auf die Ortsteile be-
schränkt.  

 

Der vorhandene Gehölzbestand ist 

als kleinklimatisch hochwertiger 

Bestand zu betrachten. Diese vor-

handenen Gehölzstrukturen und 

die vorhandenen Grünlandflächen 

haben durch die Verschattung und 

Kaltluftentstehung eine hohe Be-

deutung für das Kleinklima des 

Standortes.  

 

 

Entsprechend der ‘Klimafunktions-

karte‘ der gesamtstädtischen 

Klimaanalyse befindet sich der Gel-

tungsbereich nicht innerhalb von 

Luftleitbahnen. Die bereits bebau-

ten Flächen weisen ein Überwär-

mungspotential (Vorbelastung) 

auf, die nicht überbauten Flächen 

sind als Flächen mit Misch- und 

Übergangsklimaten zu sehen. 

 

ist auf Grund der im Umfeld 

des Geltungsbereiches vorhan-

denen Verkehrstrassen nicht 

oder nur temporär gegeben. 

Mit erhöhten Staubbelastun-

gen ist bei Einhaltung der ge-

setzlichen Arbeitsschutzregeln 

nicht zu rechnen. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen der Schutzgüter 

Klima/Luft erfolgen bei Einhal-

tungen der gesetzlichen Rege-

lungen nicht. 

 

 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung der aktuellen 

Flächennutzung wird die kli-

matische Situation im beibe-

halten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehölzbestände und 

durch die Neuanlagen von 

Grünstrukturen, insbeson-

dere der Dachbegrünung 

werden die Überwärungs-

tendenzen innerhalb des 

Geltungsbereiches mini-

miert. 

 

Beschränkung der Verwen-

dung luftverunreinigender 

Stoffe (Verbot zur Verwen-

dung flüssiger und fester 

Brennstoffe) 

 

 

Negative Beeinträchtigun-

gen von Kaltluftleitbah-

nen werden ausgeschlos-

sen. 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

 

Anfälligkeit des Vorhabens ge-

genüber Folgen des Klimawan-

dels: 
Nach den Prognosen des Thü-

ringer Ministeriums für Um-
welt, Energie und Natur-

schutz10 ist mit einem weite-

ren Anstieg der Jahresmittel-

temperaturen zu rechnen. Ten-
denziell steigt die Sonnen-

scheindauer, insbesondere in 

den Monaten März, April und 
Mai. Die Entwicklung zeigt: 

Das Frühjahr wird trockener, 

Sommer und Herbst feuchter, 

im Winter fällt mehr Nieder-
schlag in Form von Regen statt 

Schnee. Es werden immer häu-

figer Extremwetterlagen und 
stärkere Witterungsschwan-

kungen beobachtet. 

 

Hochwasserschutz 
 

 

 
 

 

 
 

stadtklimatische Belastungen 

(Überhitzung der versiegelten 

Flächen) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend der Hoch-

wassergefahren- und Risi-

kokarten des TLUBN liegt 

der Geltungsbereich au-

ßerhalb von Überschwem-

mungsgebieten. 

 

 

Durch die Begrenzung der 

möglichen Versieglung 

und die Einngrünung des 

Geltungsbereiches, insbe-

sondere durch eine Dach-

begrünung werden nega-

tiven Beeinträchtigungen 

des Kleinklimas durch die 

Neuversiegelung (potenti-

elle Überwärmung) inner-

halb des Geltungsberei-

ches vermieden und kom-

pensiert.  

 

 
10 Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, Klimawandelfolgen in Thüringen Mo-

nitoringbericht 2017 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

 
Gebäudeschäden durch Sturm 

und Hagel 

 
 

 

 

Treibhausemissionen 
 

 

 

 

 

 

 

Gebäudeschäden könne 

bei ordnungsgemäßer Bau-

durchführung ausge-

schlossen werden. 

 

 

Durch die Erschließung 

von Wohnbauflächen in-

nerhalb bzw. am Rande des 

bebauten Stadtgebietes 

werden Treibhausemissio-

nen durch kurze Verkehrs-

wege und den Anschluss 

an den ÖPNV weitmög-

lichst vermieden. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB  Landschaftsbild 

Der Geltungsbereich liegt am nord-

westlichen Ortsrand von Erfurt 

Molsdorf. 

  

Die Flächen des Geltungsbreiches 

sind weiträumig auf Grund der vor-

handenen Bebauung, der Lage des 

Geltungsbereiches und der in der 

Umgebung vorhandenen Wegebe-

ziehungen nicht einsehbar. Das aus 

dem Nahbereich erlebbare Land-

schafts-/ Ortsbild wird von der alten 

landwirtschaftlich genutzten La-

gerhalle, der vorhandenen Wohnbe-

bauung mit Gartennutzung und 

dem nicht mehr genutztem (ver-

buschten) Garten dominiert. Im 

Geltungsbereich sind darüber hin-

aus die Grünländer beidseits der 

Straße am Zwetschenberg Land-

schaftsbild prägend. 

Die Fläche wird durch die Straße Am 

Zwetschenberg erschlossen. Die 

Flächen sind für eine Erholungsnut-

zung nicht geeignet oder nur be-

dingt. 

 

Durch die Baumaßnahme wird das 

Landschafts- / Ortsbild im Geltungs-
bereich neugestaltet. Dominierend 

ist neben dem Gehölzverlust die ei-

gentliche Bebauung des 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Durch die geplante Bebauung 

erfolgt die anlagebedingte Än-

derung der Flächennutzung in-

nerhalb des Geltungsberei-

ches.  

 

Bauphase: 

Die eigentlichen Beeinträchti-

gungen während der Bauphase 

sind temporär und wirken sich 

langfristig nicht auf das Land-

schaftsbild aus. 

 

Erhebliche negative Auswir-

kungen auf Grund der geplan-

ten Bebauung und der damit 

verbundenen Änderung auf das 

Orts- / Landschaftsbild sind 

nicht erkennbar. 

 

Betriebsphase 

Betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Land-

schaftsbild durch die Nutzung 

der Flächen als Wohnbauflä-

chen sind nicht erkennbar. 

Die Flächen werden für die Er-

holungsnutzung erschlossen. 

 

 

Im Bebauungsplanverfah-

ren werden folgende Maß-

nahmen zur Vermeidung 

der Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Wasser 

ausgewiesen: 

 

• Die geplante Bebauung 

wurde der vorhandenen 

und angestrebten Be-

bauung der umliegen-

den Flächen angepasst. 

• Erhalt von Teilen des Ge-

hölzbestandes (E1). 

• Eingrünung des Gel-

tungsbereiches (private 

Grünflächen – A1 und A2) 

• Pflanzung von hochstäm-

migen Laubbäumen 

• Anlage einer extensiven 

Dachbegrünung auf al-

len Wohngebäuden.  

 

Durch die Baumaßnahme 

erfolgt eine bauliche Abrun-

dung des vorhandenen 

Ortsrandes. Durch die ge-

plante randliche Bepflan-

zung wird ein neuer einge-

grünter Ortsrand geschaf-

fen. 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Geltungsbereiches.  
 

Die neue Bebauung ist auf Grund 

der vorhandenen Bebauung, der 
Lage des Geltungsbereiches und der 

in der Umgebung vorhandenen We-

gebeziehungen nur im Nahbereich 

der Baumaßnahme erkennbar. Ne-
gative Beeinträchtigungen des Orts- 

und Landschaftsbildes sind nicht er-

kennbar. 

Durch die Baumaßnahme werden 

keine vorhandenen Wegebeziehun-

gen unterbrochen und keine Flä-

chen mit Erholungsnutzung bean-

sprucht. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung der aktuellen 

Nutzung erfolgt keine Ände-

rung der Flächennutzung. Die 

Flächen sind weiterhin nur ein-

geschränkt einsehbar und nur 

bedingt für die Erholung nutz-

bar. 

 

Die Gärten sind für die An-

wohner zur Erholungsnut-

zung nutzbar, die Durch-

wegung des Gebietes 

bleibt erhalten. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB     Wirkungsgefüge 

(Zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima.)  

Das Wirkungsgefüge wird charakte-

risiert durch die vorhandenen Flä-

chennutzungen, die Gehölzbe-

stände (Einzelbäume und Verbu-

schungen), die landwirtschaftliche 

Nutzung und die vorhandene Be-

bauung (Feldscheune).  

Die Vorbelastung für die Schutzgü-

ter Tiere / Pflanzen / Biologische 

Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft 

und Landschaftsbild sind durch die 

vorhandene Bebauung, dem Ver-

kehrsweg, die Gartennutzung und 

die landwirtschaftliche Nutzung 

des Geltungsbereiches gegeben. 

 

Wobei die bebauten Flächen eine 

hohe Belastung des Wirkungsgefü-

ges und die Flächen der landwirt-

schaftlichen Nutzung eine geringe 

Belastung des Wirkungsgefüges 

aufweisen  

 

Die Grünländer (brach liegend und 

mit Verbuschung) und der brach lie-

gende Garten sowie die landwirt-

schaftlich genutzte Grünfläche be-

sitzen eine hohe Bedeutung, insbe-

sondere für die Schutzgüter Tiere / 

Pflanzen / Biologische Vielfalt, 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Die geplante Neubebauung be-

wirkt die anlagebedingte Än-

derung der Flächennutzung in-

nerhalb des Geltungsberei-

ches.. 

Bauphase: 

Die zur Bebauung vorgesehe-

nen Bereiche wird die Belas-

tung des Wirkungsgefüges zwi-

schen den Schutzgütern stei-

gen.  

 

Erhebliche oder über den Pla-

nungsraum hinausgehende 

Auswirkungen auf das städti-

sche Wirkungsgefüge bezüg-

lich der Schutzgüter Tiere / 

Pflanzen / Biologische Vielfalt, 

Boden, Wasser, Klima/Luft und 

Landschaftsbild sind nicht er-

kennbar. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen des Wirkungsgefüges 

durch die Nutzung der Flächen 

Die negativen Auswirkun-

gen der Ausweisung von 

Wohnbauflächen können 

durch die Ausweisung Ver-

meidungs- und Kompensa-

tionsmaßnahmen vermie-

den oder ausgeglichen 

werden: 

Geplante Vermeidungs-

maßnahmen: 

• V1/saP (Zeitliche Be-

schränkung der Baufeld-

freimachung),  

• V2/saP (Baumkontrolle 

vor Fällungen) 

• V3/saP (Gebäudekon-

trolle vor Abrissbeginn) 

• V4/saP (Abfangen und 

Umsiedeln Zauneidech-

sen) 

• V5/saP (Schaffung Er-

satzlebensraum für Zau-

neiechsen) 

• V6/saP (Vogel-Nisthilfen 

Höhlen- und Halbhöh-

lenbrüter) 

• V7/saP (Fledermausquar-

tiere) 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Boden, Klima/Luft und Landschafts-

bild. 

 

als Wohnbauflächen sind nicht 

erkennbar. 

 

 

 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung der aktuellen 

Nutzung erfolgt keine Ände-

rung der Flächennutzung / des 

Wirkungsgefüges.  

 

• V8 (Insekten- und fleder-

mausfreundliche Be-

leuchtung) 

 

Geplante Begrünungs- und 

Kompensationsmaßnah-

men: 

• Erhalt von Teilen des Ge-

hölzbestandes (E1). 

• Pflanzung von hoch-

stämmigen Laubbäumen 

• Eingrünung des Gel-

tungsbereiches (Maß-

nahmen private Grünflä-

chen – A1 und A2) 

• Renaturierung einer 

Streuobstwiese (externe 

Maßnahme M1) 

• Anlage einer extensiven 

Dachbegrünung auf den 

Hausdächern.  

 

Das Wirkungsgefüge im 

Plangebiet wird ohne ne-

gative Auswirkungen auf 

die Schutzgüter nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7a BauGB neu ge-

staltet. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB   Natura 2000 Gebiete 

Natura 2000 Gebiete sind im Pla-

nungsraum und in der Umgebung 

nicht vorhanden. 

 

Die nächstgelegenen Natura 2000 

Schutzgebiete, das FFH-Gebiet 

“Molsdorfer Schloßpark“ befindet 

sich in ca. 0,60 km Entfernung. 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Keine Beeinträchtigungen 

Die Auswirkungen der geplan-

ten Bebauung sind lokal be-

grenzt und erreichen keine Na-

tura 2000 Schutzgebiete 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Es bestehen weiterhin keine 

Wechselwirkungen zwischen 

dem Geltungsbereich und Na-

tura 2000 Schutzgebieten. 

Keine Maßnahmen not-

wendig. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB     Mensch / menschliche Gesundheit / Bevölkerung 

Beim Planungsraum handelt es sich 

im Wesentlichen um die Flächen 

mit Wohnbebauung, Gartenflächen 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Bauphase: 

Die Flächen des Planungs-

raumes werden für die zu-

künftigen Anwohner für 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

(teilweise brach liegend), Grün-

landflächen (teilweise brach lie-

gend) mit verschiedenen Nutzungs-

intensitäten, eine ehemalig land-

wirtschaftlich genutzte Lagerhalle, 

Lagerflächen und Verkehrsflächen. 

Das Gelände des Geltungsbreiches 

befindet sich beidseitig der Straße 

„Am Zwetschgenberg“, die Straße 

ist die Zufahrt zum Landhotel „Bur-

genblick“. 

Die Flächen des Geltungsbereiches 

stehen der Erholungsnutzung nicht 

oder nur eingeschränkt zur Verfü-

gung. 

 

Die Gehölzflächen des Geltungsbe-

reiches wirken auf Grund ihrer 

Kleinflächigkeit, ihrer geringen 

Höhe und der beschränkten Einseh-

barkeit der Flächen (Topographie) 

nicht über den Geltungsbereich her-

aus (Sicht, Klima, Schatten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die vorgesehene Bebau-

ung werden die Flächen als 

Wohnbauflächen erschlossen. 

Durch die Ausweisung der 

Wohnbauflächen am Ortsrand 

von Molsdorf sind keine erheb-

lichen negativen Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter nach § 

1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB erkennbar. 

Betriebsphase: 

Die Flächen des Geltungs-be-

reiches werden bis auf den An-

wohnerverkehr und Versor-

gungsfahrzeuge nicht befah-

ren. Die Erhöhung des Verkehrs 

durch dieses Vorhaben ist da-

her und auf Grund der Vorbe-

lastung durch angrenzende 

Verkehrswege nicht relevant 

bzw. unerheblich. 

 

Durch die geplante Bebauung 

stehen die Flächen den zukünf-

tigen Anwohnern zur Erho-

lungsnutzung zur Verfügung. 

 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung der aktuellen 

Nutzungen erfolgt keine Ände-

rung der Flächennutzung. Die 

Flächen werden weiterhin 

landwirtschaftlich genutzt, lie-

gen brach oder werden als 

Wohnbauflächen mit gärten 

genutzt. 

Die Flächen stehen nicht bzw. 

nur eingeschränkt der Erho-

lungsnutzung zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

die Erholungsnutzung er-

schlossen, die Durchgän-

gigkeit der Flächen wird 

nicht verändert. 

Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsnutzung angren-

zender Flächen erfolgt 

nicht.  
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Lärmschutz 

 
Lärm wird durch die Bündelungsstrecke 

Neubaustrecke Bahn und Bundesautobahn-

A 71 verursacht. Entsprechend des vorliegen-

den lärmtechnischen Gutachtens wird der 
strengere Tagwert für ein Allgemeines 

Wohngebiet (WA) gemäß DIN 18005 von 55 

dB(A) eingehalten. Für die Überschreitung 

des Wertes für ein (WA) im Nachtzeitraum 

ist ein erhöhter passiver Schallschutz im Be-

bauungsplan vorzusehen.  

Lärmschutz 
 
Die sich aus der Schalltechnischen Be-

trachtung ergebenden Konfliktpoten-

tiale können mit Schallschutzmaß-
nahmen vermieden werden 

 

 

 

 

Lärmschutz 

 
Im Rahmen der schalltechni-

schen Untersuchung wurden die 

schallschutztechnischen Be-

lange im Zusammenhang mit 
der Aufstellung des Bebauungs-

planes beurteilt.  

Notwendige Vorkehrungen zum 

Lärmschutz wurden ermittelt 

und die Beurteilungsgrundlagen 

für die schalltechnische Planung 

abgeleitet. Das Gutachten sieht 
die erforderlichen Festsetzun-

gen zur Konfliktbewältigung 

vor: 

 

Die Außenbauteile der baulichen 

Anlagen müssen je nach Lärmpe-

gelbereich und Raumart vorge-
gebene Schalldämm-Maße auf-

weisen: 

 

Das Schalldämm-Maß ist für die 

gesamte Außenfassade des je-

weiligen Raumes nachzuweisen. 
 

Die Nord-, West und Südfassa-

den der Gebäude werden als 

Lärmpegelbereich IV eingestuft. 

Die Ostfassaden werden als 

Lärmpegelbereichen III einge-

stuft. 
 

Werden in den Nord-, West und 

Südfassaden Fenster von zum 

Schlafen genutzten Räumen ein-

geordnet (Schlaf- und Kinder-

zimmer), so sind diese Räume 
mit einer Zwangsbelüftung zu 

belüften. Die Lüftungseinrich-

tungen sind schallgedämmt so 

auszuführen, dass die Anforde-

rungen an den Schallschutz der 

Außenbauteile nicht unterschrit-

ten werden. Die fensterunabhän-
gige Lüftung ist nicht erforder-

lich, wenn die zum Schlafen ge-

nutzten Räume zusätzliche Fens-

ter in der Ostfassade haben. 

 

Außerhalb der Gebäude angeord-

nete geräuschrelevante Aggre-
gate wie Luftwärmepumpen 

sind vollständig einzuhausen 

und hinsichtlich ihrer Schallleis-

tungspegel und Aufstellung-

sorte so zu wählen, dass an der 

Grenze zu den benachbarten 



Umweltbericht zum Bebauungsplan MOL463 "Am Zwetschenberg" 

 23 

Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

Grundstücken der Beurteilungs-

pegel gemäß Nr. 2.10 der TA Lärm 
einen Maximalwert von 37 dB(A) 

nicht überschreitet. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB  - Kultur-/ Sachgüter  

Nach derzeitigem Kenntnisstand 

befinden sich keine Kultur- oder 

Sachgüter innerhalb des Planungs-

raums. 

 

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

keine Änderung des Zustandes  

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

keine Änderung des Zustandes 

Im Bebauungsplanverfah-

ren wurden folgende Maß-

nahmen ausgewiesen: 

• Erdarbeiten bedürfen 

einer Erlaubnis der 

Denkmalschutzbehörde 

nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 

ThürDSchG.  

• Bei Umsetzung der Pla-

nung ist die Sicherung 

und Erhaltung archäo-

logischer Befunde und 

Kulturdenkmale gem. 

§§ 7, 12 ThürDSchG an-

zustreben und fachge-

recht zu dokumentie-

ren. 

Belange nach §1 Abs. 6 Nr. 7e   BauGB - Sachgerechter Umgang mit Abfällen und mit Abwasser) 

Belange nach §a Abs. 6 Nr. 7f - Nutzung erneuerbarer Energien sowie Sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie) 

  Die Entsorgung von Abfäl-

len und Abwässern ist mit-

tels städtischer Satzungen 

geregelt. 

 

Auf den Dachflächen sind 

Photovoltaik-Paneele zu-

lässig. 

Die Dämmung des Gebäu-

des erfolgt nach den aktu-

ell gültigen Standards. 

 

Belange nach §1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB: Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 

Die Vorgaben des Landschaftsplanes von 1997, des Rahmenkonzept „Masterplan Grün“, (2015) und des 

Flächennutzungsplanes der Landeshauptstadt Erfurt (2017) werden in der vorliegenden Planung beachtet, 

siehe Punkt 1.4. 

 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 

von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (§1 

Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 

Der Geltungsbereich unterliegt nur 

sehr geringen Vorbelastungen 

durch angrenzende Verkehrswege. 

a) Prognose bei Durchfüh-

rung der Planung: 

Im Bebauungsplanverfah-

ren werden folgende Maß-

nahmen zur Vermeidung 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

 

Der vorhandene Gehölzbestand ist 

als kleinklimatisch hochwertiger 

Bestand, auch hinsichtlich der Luft-

qualität zu betrachten.  

Bauphase: 

Vorübergehende Erhöhung des 

Verkehrsaufkommens durch 

den Baustellenverkehr. 

 

 

Betriebsphase: 

Der zusätzliche Fahrverkehr im 

und zum Plangebiet entspricht 

dem dörflichen Charakter des 

Gebietes.  

Die Flächen des Geltungsberei-

ches werden bis auf den An-

wohnerverkehr und Versor-

gungsfahrzeuge nicht befah-

ren. 

Eine wesentliche Erhöhung des 

Verkehrs der angrenzenden 

Verkehrswege ist nicht gege-

ben. 

b) Prognose bei Nicht-

durchführung der Pla-

nung: 

Beibehaltung der bestehenden 

Nutzungen und Beeinträchti-

gungen. 

 

der Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Luftquali-

tät ausgewiesen: 

• Ausschluss über die Ver-

wendung fester und 

flüssiger Brennstoffe 

für den Betrieb von Feu-

erungsanlagen.  

• Erhalt und Neupflan-

zung von mikroklima-

tisch wirksamen Ge-

hölzstrukturen (Baum-

bestand) 

 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Änderung der Luftqualität 

im und im Umfeld des Gel-

tungsbereiches. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB  - Wechselwirkungen 

(Zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie den Erhaltungszielen und 

Schutzzwecken der Natura-2000 Gebiete, den umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt und den umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter.) 

Naturnähe und Versiegelungsgrad des Bodens, haben Einfluss auf den natürlichen Grundwasser-

haushalts, die Grundwasserneubildungsrate sowie die Grundwassergeschütztheit. Ein natürliches 

Bodengefüge ist Voraussetzung für die Entwicklung standortgerechter Pflanzengesellschaften 

und ihrer Tierwelt. Wasserhaushalt und Versieglungsgrad haben unmittelbar Auswirkungen auf 

die Arten und Biotope und das Kleinklima. Diese wiederum und die Lufthygiene haben Auswirkun-

gen auf den Lebensraum, die Erholungseignung und das subjektive Empfinden des Menschen.  

Die im Geltungsbereich beabsichtigte Bebauung kann durch Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minderung sowie durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches 

kompensiert werden. Es verbleiben nach dem Bau und die Umsetzung der notwendigen Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt.  

Durch den Erhalt von Gehölzbeständen, die Anlage der privaten Grünflächen an der östlichen und 

westlichen Grenze des Geltungsbereiches und die Ausweisung von Bepflanzungen innerhalb der 

Baufelder wird die landschaftliche Einbindung der Flächen des Geltungsbereiches gewährleistet 

und langfristig Großgrünstrukturen als Lebensraum und als klimatische Ausgleichsräume 
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Bestandsaufnahme  
der einschlägigen Aspekte des derzeiti-

gen Umweltzustands, einschließlich 

der Umweltmerkmale der Gebiete, die 

voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei       

a) Durchführung /   

b) Nichtdurchführung der Planung 

in Bezug auf die gesamtstädtische 

Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringe-

rung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

 

geschaffen. Durch die geplanten Grünflächen werden dauerhaft negative Beeinträchtigen, insbe-

sondere für die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima / Luft, vermieden. 

Die durch die geplante Bebauung veranlassten Auswirkungen sind kleinräumig auf den Geltungs-

bereich beschränkt und wurden im Bebauungsplanverfahren umfassend betrachtet  

Auf Grund der geringen Flächengröße des Geltungsbereiches, insbesondere der Bebauung (Allge-

meines Wohngebiet) hat die geplante Bebauung keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 

angrenzende Flächen. 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

 

Weitere Projekte oder Pläne, die im Zusammenwirken mit dem hier beschriebenen Vorhaben er-

hebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter haben können, sind nicht bekannt. 

 

 

 

2.2 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich der Auswirkungen 

 

Die im Folgenden aufgelisteten Maßnahmen dienen der Vermeidung und Minderung sowie der 

Kompensation der Auswirkungen der Baumaßnahme. Die Zuordnung der Maßnahmen zu den Ein-

griffen und Beeinträchtigungen erfolgte unter Punkt 2.1. 

 

Tabelle 2 Maßnahmen 

Nr.11 Maßnahme 

V1/saP Vermeidungsmaßnahme V1: Zeitliche Beschränkung für die Baufeldfreimachung  

 

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (Beseitigung der Vegetation und der Boden-

oberfläche)  

dürfen artenschutzrechtlich veranlasst abweichen von § 39 BNatSchG Abs. 5 Nr. 2 

zwingend  

nur außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum vom 1. August bis 28. Februar jeden Jahres 

erfolgen. 

V2/saP Baumkontrolle vor Fällung 

 

Die zu fällenden Bäume/Gehölze werden unmittelbar (1-3 Tage) vor dem Fällen/Roden 

auf vorhandene besetzte Nester, Horste und Höhlen begutachtet (Kontrolle).  

V3/saP Gebäudekontrolle vor Abrissbeginn (Schutz Vögel, Fledermäuse) 

V4/saP Abfangen und Umsiedeln Zauneidechse (Schutz Zauneidechse) 

V5/saP Als Ausgleich für den durch die Baumaßnahme in Anspruch genommenen und damit 

entfallen-den Lebensraum der Zauneidechse sind Ersatzlebensräume (Größe 5 x 

60m²) einzurichten, in welchen die abgefangenen Individuen unter größtmöglicher 

Schonung verbracht werden. Zum Ersatzlebensraumen zählt auch die westlich ver-

laufende Mulde. Es sind 5 Steinriegel (vorzugs-weise auf der Grundstücksgrenze zwi-

schen zwei Grundstücken, L: 3m, H: 1m, B: 2m) mit an-grenzenden Sandbereichen (L: 

 
11 Die Nummerierung entspricht der Nummerierung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
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1m, B: 1m, T: 1m) entsprechend der fachlichen Erfordernisse vorzusehen. Im Umkreis 

von 2,00 m um diese Steinriegel sind keine Pflanzungen vorzusehen. Der Ersatzle-

bensraum wird in die privaten Grünflächen am westlichen Rand des Geltungsberei-

ches integriert. 

V6/saP Vogel-Nisthilfen Höhlen- und Halbhöhlenbrüter  

Als Ausgleich für verloren gehende Niststätten von Höhlen- und Halbhöhlenbrütern 

ist an geeigneten Anbringungsorten (im Bereich der Streuobstwiese Maßnahme M1) 

die Anbringung von 8 Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (z.B. je 2 Stück 

der Typen 1N, 2M, 2GR oval und 2GR Dreiloch der Fa. SCHWEGLER oder vergleichbare) 

vorzusehen. 

V7/saP Fledermausquartiere 

Als Ersatz für verloren gehende potenzielle Fledermausquartiere sind an geeigneten 

Anbringungsorten (im Bereich der Streuobstwiese Maßnahme M1) 4 Fledermaus-

quartiere (z.B. Typen 1 FS, 2FS und 1FF der Fa. SCHWEGLER oder vergleichbare) vorzu-

sehen. 

V8 Für die Außenbeleuchtung sind nur Leuchtmittel mit warmweiser Lichtfarbe, unter 

3.000 Kelvin und nach unten gerichteten Lichtquellen zulässig. Dadurch wird der 

Falleneffekt für Nachtinsekten minimiert. 

2.1 Die festgesetzte max. zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche der in § 19 

Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu max. 125 m² überschritten werden. 

6.1 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist durch geeignete 

Maßnahmen zur Drosselung der Abflussspende auf den Grundstücken selbst zurück-

zuhalten. Die Fläche muss die Realisierung einer Rückhalteeinrichtung mit einem 

Rückhaltevolumen von mindestens 1,8 m³ je Baugrundstück aufweisen. 

6.2 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlags-wasser ist durch geeignete 

Maßnahmen zur Drosselung der Abflussspende auf den Grundstücken selbst zurück-

zuhalten. Die Fläche muss die Realisierung einer Rückhalteeinrichtung mit einem 

Rückhaltevolumen von mindestens 1,8 m³ je Baugrundstück aufweisen. 

6.3 Stellplätze und deren Zufahrten sowie sonstige befestigte Flächen auf den Bau-

grundstücken sind mit wasserdurchlässigen Materialien so auszubilden, dass ein 

Abflussbeiwert von 0,5 nicht überschritten wird. 

8.1 Die Dachflächen der Gebäude sind dauerhaft zu begrünen. Die Dachbegrünung der 

Hauptgebäude ist extensiv mit einer Substratdicke von mindestens 0,15 m herzustel-

len. Die Dachbegrünung der Nebengebäude ist extensiv mit einer Substratdicke von 

mindestens 0,10 m herzustellen. Davon ausgenommen sind Kiesstreifen im Randbe-

reich der Attika bis zu einer Breite von max. 0,50 m. 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind nur als aufgeständerte Konstruktio-

nen in einer technischen Aus-führung zulässig, die die Ausbildung eines extensiven 

Gründachs zulässt. 

8.2 Die Wurzelbereiche der zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind von Versiegelung 

freizuhalten und durch geeignete Maßnahmen vor Verdichtung zu schützen. Dabei 

muss der Abstand von versiegelten Flächen zum Stammmittelpunkt mindestens 

2,50 m betragen. 

8.3 Bei der Herstellung der Freiflächen der Baugrundstücke ist die Anlage von Stein-, 

Kiesel- und sonstigen Materialschüttungen sowie die Verwendung von Geotextil 

oder Vegetationsblockern auf einer Fläche größer als 3 m² unzulässig. 

8.4 Für alle neu zu pflanzenden Bäume ist dauerhaft ein durchwurzelbarer Raum von 

mindestens 18,00 m³ bei einer Breite von mindestens 2,00 m zu gewährleisten. Die 

Wurzelbereiche sind durch geeignete Maßnahmen dauerhaft luft- und wasserdurch-

lässig zu erhalten. 

10.1 In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des Bebauungsplanes neu errichtet 

oder verändert werden, dürfen keine festen oder flüssigen Brennstoffe verbrannt 
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werden. Das Verwendungsverbot schließt explizit den Betrieb offener Kamine gem. 

§ 2 Nr. 12 der 1. BImSchV ein. 

12.1 Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen A1 ist eine dreireihige Hecke aus Sträuchern und Heistern zu pflanzen, dauer-

haft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  

Pflanzqualität: Heister Höhe 100-125 cm und verpflanzter Strauch, Höhe 60- 100cm. Es 

sind 10 % der Gehölze der Artenliste Heister und 90 % der Artenliste Sträucher zu 

pflanzen 

Es sind mindestens 0,75 Gehölze/m2 zu pflanzen. 

Artenliste Heister: 

Acer campestre (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Prunus avium (Vogelkir-

sche), Sorbus aucuparia (Mehlbeere) 

Artenliste Sträucher: 

Cornus mas (Kornelkirsche), Cornus sanguinea (Roter Hart-riegel), Corylus avellana 

(Hasel), Ligustrum vulgare (Ligus-ter), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Salix 

caprea (Sal-Weide), Ribes uva-crispa (Stachelbeere), Rosa canina (Hundsrose), Rosa ru-

biginosa (Wein-Rose), Rubus fruticosus (Brombeere), Rubus idaeus (Himbeere), Sam-

bucus nigra (Schwarzer Holunder) sowie weitere einheimische Sträucher und Heister. 

Innerhalb der Flächen sind Ersatzlebensräume für Zauneidechsen entsprechend der 

Vorgabe der Maßnahme V5/saP zulässig. 

Rasenflächen sind mit Ausnahme der nach Festsetzung Nr. 12.2 festgesetzten Flä-

chen für den Hochwasserschutz (Ab-fanggraben) und in einem 2m Bereich um die Er-

satzlebensräume für Zauneidechsen unzulässig. 

12.2 Die Bereiche der Flächen für den Hochwasserschutz (Abfanggraben) innerhalb der pri-

vaten Grünfläche A1 sind mit Landschaftsrasen anzusäen, dauerhaft zu erhalten und 

extensiv zu pflegen. 

Ansaat mit einer Saatgutmischung aus 70 % Gräser und 30 % schnittverträgliche 

Kräuter.  

Es ist autochthones Saatgut aus dem Produktionsraum 5 (Mitteldeutsches Flach- und 

Hügelland) zu verwenden. 

Innerhalb der Flächen sind Ersatzlebensräume für Zauneidechsen zulässig, entspre-

chend der Vorgabe der Maßnahme V5/saP.  

12.3 Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen A2 sind die Grünflächen mit Landschaftsrasen anzusäen, 

dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen. 

Ansaat mit einer Saatgutmischung aus 70 % Gräser und 30 % schnittverträgliche 

Kräuter.  

Es ist autochthones Saatgut aus dem Produktionsraum 5 (Mitteldeutsches Flach- und 

Hügelland) zu verwenden. 

Innerhalb der Flächen sind Ersatzlebensräume für Zauneidechsen zulässig, entspre-

chend der Vorgabe der Maßnahme V5/saP. 

12.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA sind die nicht überbauten oder unterbauten 

Grundstücksflächen vollständig mit standortgerechten Gehölzen, Gräsern, Stauden 

und Rasenflächen zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

Mindestens 20% der zu begrünenden Grundstücksflächen sind mit Gehölzen zu be-

pflanzen. Die gemäß der Festsetzungen 12.1 bis 12.3 anzupflanzenden sowie die ge-

mäß der Festsetzung 12.7 zu erhaltenden Gehölzbestände können bei der Ermittlung 

der Flächengröße angerechnet werden. 

12.5 Die im Allgemeinen Wohngebiet WA zeichnerisch festgesetzten Baumstandorte 

sind als Laubbäume in der Mindestpflanzqualität Hochstamm StU 16-18 cm zu pflan-

zen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Mögliche Baumarten: 



Umweltbericht zum Bebauungsplan MOL463 "Am Zwetschenberg" 

 28 

Nr.11 Maßnahme 

Acer opalus (Schneeballblättiger Ahorn), Alnus späthii (Purpur-Erle), Corylus colurna 

(Baum-Hasel), Fraxinus ornus (Blumenesche), Ostyra carpinifolia (Hopfenbuche), Sor-

bus intermedia ‚Brouwers‘ (Schwedische Mehlbeere 'Brouwers') 

Die festgesetzten Baumstandorte können um maximal 3,00 m parallel zur Straße 

verschoben werden. 

12.6 Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche sind entsprechend der zeichneri-

schen Festsetzungen Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von 16/18 cm zu 

pflanzen. Die in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorte können in ihrer 

Lage verschoben werden, sofern dies im Zuge der Ausführungsplanung für die Ver-

kehrsfläche erforderlich wird. 

Bei der Pflanzung ist die Art Acer campestre (Feldahorn) zu verwenden: 

12.7 Je angefangener 200 m² nicht überbauter Grundstücksfläche ist ein standortgerech-

ter Obstbaum als Hochstamm oder ein klimaresilienter Laubbaum, Arten entspre-

chend der Empfehlungen des Erfurter Stadtgrünkonzept (SiKEF-BUGA-2021 Betrach-

tungsraum 12A und 12C), in der Mindestpflanzqualität Hochstamm StU 12-14 cm zu 

pflanzen dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  

Die entlang der Erschließungsstraße festgesetzten Baum-pflanzungen und die Be-

standsbäume können darauf angerechnet werden. 

12.8 Innerhalb der festgesetzten Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-

haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen E1 sind die vorhande-

nen flächigen Gehölzbestände sowie Einzelbäume dauerhaft zu erhalten. Die Flächen 

sind während der Bauarbeiten nicht zu beanspruchen. Es ist dauerhaft eine Naturver-

jüngung zuzulassen. 

12.9 Die zeichnerisch außerhalb der festgesetzten Fläche mit Bindungen für Bepflanzun-

gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen zum 

Erhalt festgesetzten Bäume sind vor Beeinträchtigungen zu schützen, dauerhaft zu 

erhalten und bei Abgang mit Bäumen gemäß Festsetzungen 12.5 und 12.7 zu ersetzen. 

Dabei kann der Standort der Bäume bei Neupflanzungen innerhalb des Grundstückes 

verschoben werden. 

13.1 Die externe Ausgleichsmaßnahme M1 auf dem Flurstück 68/43, Gemarkung Erfurt- 

Süd, Flur 22, werden den Eingriffen in Natur und Landschaft im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes mit einer Größe von 3.505 m² zugeordnet.  

 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft M1 ist der vorhandene Streuobstbestand zu 

pflegen, nachzupflanzen und 15 Jahre zu unterhalten. Abgängige Bäume sind in die-

sem Zeitraum zu ersetzen. Durch Sukzession aufgewachsener Gehölzbewuchs ist zu 

entfernen. Am freigestellten Obstbaumbestand ist ein fachgerechter Pflegeschnitt 

durchzuführen. Lücken im Obstbaumbestand sind durch regionaltypische Obstsor-

ten zu ersetzen, Pflanzqualität Hochstamm Stammumfang 10-12 cm. Angestrebtes 

Baumraster 10 x 12 m. Der Grünlandbestand ist extensiv zu pflegen oder zu bewei-

den. 
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2.3 anderweitige Planungsmöglichkeiten / Alternativen 

 

Der Bebauungsplan MOL463 konzentriert die bauliche Entwicklung Erfurts auf einen bereits 

verkehrlich und technisch infrastrukturell erschlossenen Standort. 

 

Da der Vorhabenträger im Besitz der Flächen im Geltungsbereich ist, scheiden andere Flä-

chen im Stadtgebiet aus. 

 

 

Alternativen in Bezug auf die Lage der Bebauung, auf Befestigungsarten und die Eingrünung 

des Gebietes wurden untersucht. Im Ergebnis der Untersuchung wurden: 

1) Die maximal zu versiegelnde Fläche wurde auf ein Minimum reduziert. 

2) Zur Regenrückhaltung und Versickerung der Niederschläge im Geltungsbereich 

wurde eine Konzeption zur Niederschlagswasserbeseitigung aufgestellt und die fi-

nalen Ergebnisse in den Bebauungsplan integriert. 

3) Für alle Dächer der Wohngebäude wurde eine Dachbegrünung vorgesehen. 

 

 

2.4 Beschreibung erheblicher nachteiliger Auswirkungen bei schweren Unfällen oder 

Katastrophen 

Neue Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

die nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben (Wohnbebauung) sind nicht gegeben. 

Durch das Bauvorhaben erfolgt eine städtebauliche Neuordnung des Gebietes.  

 

 

2.5 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand 

zeitgleich kein Bebauungsplan im Aufstellungs- oder Änderungsverfahren. Kumulierende 

Wirkungen sind durch das Vorhaben, auch auf Grund der umliegend vorhandenen Bebau-

ung (Abgrenzung) ausgeschlossen. 
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3.0 zusätzliche Angaben 

3.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Die Umweltprüfung erfolgt auf der Basis der geltenden Regional-, Landschaftsplanung und 

Flächennutzungsplanung sowie der angegebenen Unterlagen. 

Technische Daten zum Vorhaben, die Beschreibung der Umwelt und Angaben zu potenziel-

len Umweltbeeinträchtigungen sind folgenden Unterlagen entnommen: 

 

▪ Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (2014) 

▪ Regionalplan Mittelthüringen (2011)  

▪ Flächennutzungsplan der Stadt Erfurt (2006, neu bekannt gemacht am 14.07.2017) 

▪ Landschaftsplan der Stadt Erfurt (1997)  

▪ Masterplan Grün der Landeshauptstadt Erfurt (2015) 

▪ Thüringen Bilanzierungsmodell (2005) 

▪ Bebauungsplan MOL463 "Am Zwetschenberg", Stand Juli 2023  

▪ Schallimmissionsprognose 

▪ 1. Ergänzung Konzeption Niederschlagswasserbeseitigung Stadt Erfurt, Ortsteil 

Molsdorf, Wohngebiet „Am Zwetschenberg“ 

▪ Sowie weitere Grundlagendaten (Geologie, Arten, ……..  siehe Quellenverzeichnis und 

Fußnoten) 

 

 

3.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes zum Umweltbericht lagen die vorab genannten 

Unterlagen vor. Weitere Datenerfassungen erfolgten im Rahmen der Bestandskartierungen 

vor Ort. 

 

Damit lagen die wichtigsten Daten, Planungen und Untersuchung zur. Abschätzung der Aus-

wirkungen des Vorhabens vor. Die Empfindlichkeiten der Schutzgüter gegenüber den Aus-

wirkungen des geplanten Vorhabens konnten planungsbezogen beurteilt werden können. 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurteilung 

und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen wird als ausreichend betrachtet. 
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3.3 Monitoring 

 

Um sicherzustellen, dass im Zuge der Durchführung der Bauleitpläne keine erheblicher un-

vorhergesehene (nachteilige) Umweltauswirkungen auftreten bzw. frühzeitig erkannt wer-

den, ist gemäß § 4c BauGB ein Monitoring durch die Gemeinde vorgesehen. 

 

Für dieses Monitoring werden die bestehenden Instrumente der Umweltüberwachung ge-

nutzt, damit wird eine vollumfängliche Umweltüberwachung gewährleistet. Für den aktu-

ellen Bauleitplan werden keine zusätzlichen Instrumente/Verfahren benötigt um unvorher-

gesehene (nachteilige) Umweltauswirkungen zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur 

Abhilfe zu ergreifen. Die Instrumente der Umweltüberwachung sind in den Aufgabenzustän-

digkeiten der Landesbehörden und der städtischen Ämter ausreichend beschrieben und be-

dürfen der Anwendung und Kontrolle durch diese Fachbehörden.  

 

Die Umweltüberwachung sowie die Realisierung der Kompensations- und Artenschutzmaß-

nahmen werden daher auf der Grundlage bestehender Überwachungspflichten (z.B.: Effi-

zienzkontrolle gemäß § 8 ThürNatG) der zuständigen Behörden (Immissionsschutzbehörde, 

Wasserbehörde, Bodenschutzbehörde, Naturschutzbehörde) sichergestellt. 

 

 

4.0 Zusammenfassung 

 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen muss gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Um-

weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt wer-

den. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und 

in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. 

 

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Bauvorhaben Bebauungsplan MOL463 "Am 

Zwetschenberg" ist ein Umweltbericht notwendig, um mögliche Umweltauswirkungen 

durch den Bau, die Anlage und die Nutzung der geplanten Einfamilienhäuser darzustellen 

und zu bewerten 

 

Durch die geplante Bebauung werden die Schutzgüter Schutzgüter Tiere / Pflanzen / Biolo-

gische Vielfalt, Boden, Wasser (Grundwasser), Klima/Luft und Landschafts-/ Ortsbild beein-

trächtigt oder verändert. Diese Beeinträchtigungen/Veränderungen werden durch die vorge-

sehenen Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Erhalt von Gehölzstrukturen, zeitliche Beschränkun-

gen bei Gehölzrodungen, Artenschutzmaßnahmen) vermieden oder können vor Ort durch die 

vorgesehenen Begrünungs- und Artenschutzmaßnahmen (z.B. Dachbegrünung, Schaffung Er-

satzlebensraum für Zauneidechse, Gehölzpflanzungen, externe Kompensationsmaßnahme) 

ausgeglichen werden. Das Landschafts/Ortsbild wird durch die Baumaßnahme neugestaltet. 

 

Es verbleibende keine erheblich und nachhaltig Beeinträchtigungen. 

 

Die Schutzgüter Mensch / Gesundheit / Bevölkerung und Kultur- und sonstige Sachgüter wer-

den durch die vorgesehene Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. 

 

Das Vorhaben betrifft flächenmäßig keine gemäß §§ 23 – 30 des Bundesnaturschutzgesetz 

ausgewiesene Schutzgebiete, keine ergänzenden nach § 15 des Thüringer Naturschutzgesetz 

ausgewiesene Schutzgebiete und keine Gebiete des Natura-2000-Netzes.  
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• Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume der Wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 

• Vgs 2022, Gutachten über Baugrund und Gründung Molsdorf Am Zwetschenberg 

• Weipert, Jörg (Institut für biologische Studien Jörg Weipert) Januar 2019. Ergebnisse der 

faunistischen Bestandserfassung (Vögel, Fledermäuse) im Planungsraum für das Bauvor-

haben MOL 463 in Molsdorf  

• Weipert, Jörg (Institut für biologische Studien Jörg Weipert) November 2022 Arten-

schutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan MOL463 „Am Zwetschenberg“ in Molsdorf 

DIN 18 300 Erdarbeiten, DIN 18 915 Bodenarbeiten, DIN 18 916 Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau; Pflanzen und Pflanzarbeiten, DIN 18 917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau, 

Rasen und Saatarbeiten, DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflä-

chen, DIN 18 920 Landschaftsbau; Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen und Vegeta-

tionsflächen bei Baumaßnahmen 

ZTV-Baumpflege 2017 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Baumpflege und Baumsanierung 

RAS-LP 4 Schutz von Bäumen, Großsträuchern, sonstigen Vegetationsbeständen und Tieren 

bei Baumaßnahmen 

 

Begehung der Maßnahme am 08.11.2019, 25.05.2021, 30.06.2022  
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6.0 Anlagen 

6.1 Fotodokumentation des Geltungsbereiches 

 

Die folgende Fotodokumentation doku-

mentiert den Bestand im Geltungsbereich 

 

 
Abbildung 3 Zufahrt, Straße Am Zwet-

schenberg 

Foto: G. Weber 08.11.2019 

 

 

 

 
Abbildung 4 Zufahrt, Straße Am Zwet-

schenberg 

Foto: G. Weber 08.11.2019 

 

 

 

 

 
Abbildung 5 östlicher Geltungsbereich, 

Blickrichtung nach Süden 

Foto: G. Weber 30.06.2022 

 

 

 

 
Abbildung 6 westlicher Geltungsbereich, 

Blickrichtung nach Süden  

(Intensivgrünland mit Luzerne)  

Foto: G. Weber 30.06.2022 

 

 
Abbildung 7 vorhandenen Feldscheune  

Foto: G. Weber 08.11.2019 

 

 

  

 


